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Antrag: Parteispenden reformieren – Klientelpolitik verhindern
Zur Weiterleitung an die Kreisdelegiertenversammlung Eimsbüttel, den Landesparteitag Hamburg, den Bundesparteitag.
Die Bundestagsfraktion und der Parteivorstand werden aufgefordert, auf eine Reform des Parteiengesetzes hinzuarbeiten. Diese soll insbesondere folgende Punkte umfassen:

1.) Parteispenden werden auf eine jährliche Höhe von 50.000 Euro pro Einzelperson, Unternehmen, Konzern oder Verband begrenzt.

2.) Die Veröffentlichungspflicht wird auf eine Spendenhöhe von 2.000 Euro begrenzt. Spenden ab einer Höhe von 10.000 Euro müssen sofort veröffentlicht werden.

3.) Sponsoringeinnahmen werden in das Parteiengesetz aufgenommen. Diese Einnahmen werden ebenfalls auf eine jährliche Höhe von 50.000 Euro begrenzt und ab einer Höhe von 1.000 Euro veröffentlicht. Ab einer Höhe von 10.000 Euro muss die Veröffentlichung ebenfalls sofort erfolgen. Jedoch erfolgt keine Aggregierung über die verschiedenen Parteiebenen wie bei Spenden.
4.) Die Kontrolle wird einem weisungsunabhängigen Gremium übertragen. Dieses Kontrollgremium sollte ungehinderten Zugang zu den Finanzunterlagen der Parteien haben. Sein Vorsitzender sollte über die Befähigung zum Richteramt verfügen.
5.) Wenn Parteien unrechtmäßig angenommene Spenden selbst zur Anzeige bringen, sollte die Strafe auf das 1,5fache des unrechtmäßig erhaltenen Betrages reduziert werden.
Begründung

Die Spendenaffären von FDP und CDU haben deutlich gezeigt, welche Lücken das Parteiengesetz in Deutschland hat. Die FDP nahm Großspenden eines Hotelkonzerns an und treib anschließend die Mehrwertsteuersenkungen für die Hotelbranche voran. Die nordrhein-westfälische CDU vermietete Ministerpräsident Rüttgers an zahlungskräftige Sponsoren. Die Beträge wären ohne Hinweise aus der Parteizentrale wohl geheim geblieben. Diese Vorfälle haben das Vertrauen der Öffentlichkeit in Parteien und Politik schwer beschädigt. Zurück geblieben ist ein Eindruck von Käuflichkeit und Klientelpolitik. 

Parteispenden sind in Deutschland im internationalen Vergleich kaum reguliert. Ein Angleich an internationale Transparenzregeln und Höchstgrenzen kann helfen verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. In Frankreich und den USA waren Unternehmensspenden bislang gänzlich verboten, in den USA liegt die Veröffentlichungsgrenze für Einzelspenden bei $200, in Großbritannien bei 5.000 Pfund bzw. 1.000 Pfund in Wahlkreisen. Die vorgeschlagenen Änderungen haben drei Ziele:
· Der Einfluss finanzkräftiger Einzelspender wird durch die Deckelung der Spendenhöhe reduziert. So können einzelne Personen und Unternehmen keinen massiven Einfluss auf politische Entscheidungen mehr nehmen und Parteien bleiben finanziell unabhängig von Partikularinteressen.

· Eine höhere Transparenz ermöglicht es, verloren gegangenes Vertrauen zurück zu gewinnen. Mögliche Einflüsse von Spendern werden offensichtlich, gleichzeitig zeigt eine höhere Transparenz auch, dass Parteien nichts zu verbergen haben.

· Sponsoring-Einnahmen können nicht mehr – wie bei der CDU Nordrhein-Westfalen – intransparent und verdeckt zur Parteienfinanzierung genutzt werden. 
Es  würde einen großen zusätzlichen Aufwand gerade für ehrenamtliche Kassierer bedeuten, auch Sponsoringeinnahmen genauso wie Parteispenden über die einzelnen Gliederungen vom Ortsverein bis zur Bundesebene aufzusummieren. Daher wird bei Sponsoringeinnahmen darauf verzichtet, im Gegenzug müssen Einnahmen bereits ab einer Höhe von 1.000 Euro veröffentlicht werden. 
Bislang liegt die Kontrolle beim Bundestagspräsidenten. Dieser gerät durch seine parteipolitische Bindung leicht in den Verdacht, befangen zu sein. Zudem sind die Parteien in hohem Maße in den Kontrollprozess mit eingebunden. Ein unabhängiges Gremium würde hier für eine Kontrolle außerhalb parteipolitischer Interessen sorgen und mögliche Rollenkonflikte verhindern.

Bislang drohten die gleichen Strafen für Parteien, völlig unabhängig davon ob sie eventuelle Verstöße gegen das Parteiengesetz selbst meldeten oder ob sie von anderen aufgedeckt wurden. Hier sollte ein Anreiz zur Selbstanzeige geschaffen werden. 

